
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/12/18 1Ob613/91
(1Ob614/91)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1991

Norm

ZPO §355

ZPO §356

Rechtssatz

Bloß auf Grund der Tatsache, daß ein Sachverständiger in einem wegen eines Verfahrensfehlers nichtigen Verfahren

ein Gutachten erstattet hat, kann er nicht für das nach Beseitigung des Verfahrensfehlers neu durchzuführende

Verfahren als befangen angesehen werden.
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